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Beschwerdegegnerin,
Gegenstand
IV-Leistungen

Sachverhalt

A.

A.a. A, meldete sich im Mai 2014 bei der IV-Stelle des Kantons St. Gallen zur
beruflichen Integration an. Sie gab an, dass sie an chronischen Schmerzen
insbesondere im Bereich des Rickens, an Verdauungsproblemen sowie an einer
Depression leide. Nach ihrer Ausbildung zur Arztgehilfin (MPA) habe sie bis zu ihrem
Zusammenbruch am 25. November 2013 im 100%-Pensum als leitende Laborantin und
Leiterin der Verarbeitung beim B.___ gearbeitet. Seit dem 26. November 2013 sei sie zu
100% arbeitsunfahig (IV-act. 2, vgl. IV-act. 5).

A.b. Der behandelnde Psychiater der Versicherten, Dr. med. C.___, berichtete am 20.

Mai 2014, dass die Versicherte an einer mittelgradig depressiven Episode mit einem
somatischen Syndrom (ICD-10 F. 32.11) leide. Am 5. Dezember 2013 habe er ihr
sowohl fir die angestammte als auch fir eine adaptierte Tatigkeit eine 100%ige
Arbeitsunfahigkeit attestiert. In den nachsten acht bis zwdlf Wochen sei von einer noch

nicht naher zu beziffernden Teilarbeitsfahigkeit auszugehen (IV-act. 13).

A.c. Die ehemalige Arbeitgeberin berichtete der IV-Stelle am 14. Juli 2014, dass die
Versicherte das Arbeitsverhéltnis per 31. Januar 2014 geklndigt habe (IV-act. 20).

A.d. Die IV-Stelle teilte der Versicherten am 17. Juli 2014 mit, dass aufgrund ihres
Gesundheitszustandes zurzeit keine beruflichen Eingliederungsmassnahmen maéglich

seien; die medizinischen Behandlungen stinden aktuell im Vordergrund (IV-act. 21).

A.e. Am 28. August 2014 berichtete Dr. C.___ der IV-Stelle, dass bei der Diagnose
einer mittelgradigen depressiven Episode mit einem somatischen Syndrom
gegenwartig weder mit einer Erhéhung der Einsatzfahigkeit noch mit einer

Wiederaufnahme der beruflichen Tatigkeit gerechnet werden kdnne. Eine stationare
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psychosomatische Rehabilitation in einer geeigneten Fachklinik sei indiziert. Aufgrund
der anhaltenden mittelgradigen Antriebs-, Denk- und Affektstérungen erschiene jedoch
gegenwartig noch keine ausreichende Belastbarkeit flr ein derartiges

Rehabilitationsprogramm gegeben (IV-act. 22).

A.f. Am 22. Februar 2015 wurde die Versicherte bei den Diagnosen eines
lumboradikularen Schmerzsyndroms L4/5 rechts, einer ISG-Arthropathie links und einer
Facettengelenksarthropathie L4/5 beidseits im Universitatsspital Zirich (USZ) am
Rlcken operiert; sie war bis am 2. Marz 2015 hospitalisiert (IV-act. 35 f.). Gleichentags
wurde am USZ ein psychiatrisches Konsil durchgefihrt (vgl. IV-act. 60-6). Im
Austrittsbericht vom 2. Mérz 2015 hielten die Arzte der Klinik fiir Unfallchirurgie des
USZ u.a. fest, dass die anfénglich gedusserten suizidalen Absichten bei der bekannten
Depression konsiliarisch durch die Kollegen der Psychiatrie beurteilt worden seien.
Dabei habe sich ergeben, dass keine akuten Suizidplédne oder -absichten bestiinden.
Die Versicherte sei bei der Entlassung in guter psychiatrischer Verfassung mit einem
positiven Blick in die Zukunft gewesen. Man habe die Versicherte in einem subjektiven
Wohlbefinden und mit reizlosen Wundverhéltnissen in die ambulante Weiterbehandlung
entlassen kdnnen (IV-act. 35). Am 17. August 2015 erfolgte aufgrund eines
Carpaltunnelsyndroms rechts sowie einer Tendovaginitis stenosans Dig lll/IV beidseits

ein weiterer operativer Eingriff im USZ (IV-act. 53 f.).

A.g. Am 30. November 2015 notierte der IV-interne Regionale Arztliche Dienst (RAD),
dass der Gesundheitszustand der Versicherten aktuell instabil und dass kein
Eingliederungspotential erkennbar sei (IV-act. 56). Daraufhin teilte die IV-Stelle der
Versicherten am 2. Dezember 2015 mit, dass zurzeit keine beruflichen

Eingliederungsmassnahmen maéglich seien (IV-act. 58).

A.h. Die Arzte des Schmerzambulatoriums des USZ stellten am 12. Januar 2016 im
Wesentlichen die Schmerzdiagnose chronisches multifaktorielles panvertebrales
Schmerzsyndrom. Im Weiteren verwiesen sie auf die Fremddiagnosen einer Depression
sowie einer chronischen somatoformen Schmerzstérung mit organischen Schmerzen
(IV-act. 60-5 ff.). Dr. C.___ berichtete am 23. Januar 2016, klinisch imponiere
unverandert ein mittel- bis héhergradig ausgepragtes gehemmt-depressives Syndrom

mit Somatisierung. Mit dem aktuellen Gesundheitszustand der Versicherten seien
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keinerlei Tatigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vereinbar. Im Falle einer
Zustandsverbesserung sei mittelfristig weiterhin die Aufnahme eines geeigneten
Arbeitstrainings zu empfehlen (IV-act. 60-2 ff.). Im Abschlussbericht vom 30. Marz 2016
empfahlen die Arzte des Schmerzambulatoriums des USZ ein multimodales,
konservativ angelegtes schmerztherapeutisches Konzept mit u.a. der Fortfihrung der
bereits etablierten physio- und chiropraktischen Behandlungen, der psychiatrischen

Mitbehandlung und die vorsichtige Anpassung der Medikation (IV-act. 63-12 ff.).

A.i. Am 13. April 2016 kam der RAD erneut zum Schluss, dass kein
Eingliederungspotential erkennbar und dass von einer Arbeitsunfahigkeit von 100% fur
alle Tatigkeiten in der freien Wirtschaft auszugehen sei. Gegebenenfalls kénne im
geschutzten Rahmen eine niedrigprozentige Arbeitsfahigkeit vorliegen. Ob, wann und
in welcher Héhe irgendwann einmal ein Eingliederungspotential vorliegen kénnte, sei
aktuell nicht absehbar. Der RAD empfahl die Rentenprifung mit gegebenenfalls
vertiefter medizinischer Abklarung (IV-act. 65). Daraufhin schloss die IV-Stelle die
Prifung von beruflichen Massnahmen ab (vgl. das interne Strategieprotokoll vom 15.
April 2016; IV-act. 66).

B.

B.a. Am 18. Mai 2016 notierte der RAD, dass im Rahmen der Rentenpriifung eine
polydisziplindre Begutachtung angezeigt sei (IV-act. 75).

B.b. Im Oktober 2016 wurde die Versicherte durch die Polydisziplindre Medizinische
Abklarungen (PMEDA) AG internistisch, neurologisch, orthopadisch, psychiatrisch
sowie neuropsychologisch abgeklart. Im Gutachten vom 3. Januar 2017 hielten die
Sachverstéandigen im Wesentlichen fest, dass die Versicherte an einem
lumbovertebralen Defektsyndrom bei Status nach Spondylodese L3 bis S1 und ISG-
Fusion links 02/2015 leide. Dieses wirke sich auf die Arbeitsféhigkeit der Versicherten
aus. Ohne Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit besttinden ein Verdacht auf arterielle
Hypertonie, Ubergewicht, Hyperthyreosis factitia sowie eine leichtgradige depressive
Episode (ICD-10 F32.0). Der internistische Gutachter hielt fest, dass die Versicherte
diffuse Schmerzen des gesamten Kérpers mit dem Schmerzhauptbefund im Bereich
der lumbalen Wirbelsdule und mit einer Ausstrahlung in das rechte Bein geschildert

habe. Spezifische internistische Beschwerden habe die Versicherte nicht angegeben.
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Der hiesige internistische Befund habe sich bei der Gbergewichtigen Versicherten bis
auf erhdhte Blutdruckwerte unaufféllig gestaltet. Eine mdgliche arterielle Hypertonie
kénne im Rahmen der hausarztlichen Betreuung nachkontrolliert werden. Das
Thyreotropin (TSH) sei supprimiert bei der Einnahme von Schilddriisenhormonen in
Eigenregie. Eine Anpassung der Hormonsubstitution sei im Rahmen der hausarztlichen
Betreuung indiziert. Diese Problematik sei einfach zu beheben und weitere
Einschrankungen liessen sich daraus nicht ableiten. Insofern sei keine internistische
Diagnose evident, die eine Einschrénkung der Arbeitsfahigkeit zur Konsequenz hatte
(IV-act. 82-14 £.). Der neurologische Gutachter flihrte aus, dass sich in der
neurologischen Untersuchung kein nervales Defizit und insbesondere keine radikulére
Lasion gefunden habe. Ein Anhaltspunkt fir eine die Arbeitsfahigkeit mindernde Lasion
am zentralen oder peripheren Nervensystem fehle (IV-act. 82-20 f.). Der orthopéadische
Gutachter erklarte, dass die Versicherte bei der Untersuchung keinen
schmerzgeplagten Gesamteindruck, keinen Schonsitz, keine Schonbewegungen und
keinen Schongang gezeigt habe. Die gutachterliche Untersuchung habe beziglich der
Wirbelsaule reizlose Narbenbildungen lumbal und in Projektion auf die Flanke bzw. das
ISG links sowie eine Minderbeweglichkeit des lumbalen Wirbelsdulenabschnittes mit
einer leichten muskularen Verspannung der Lumbalregion objektiviert. Die erhobenen
Befunde seien jedoch nicht geeignet, das Ausmass der anamnestisch reklamierten
Limitationen zu erklédren. Das objektive operative Ergebnis sei als gut einzuschétzen.
Die aktenkundigen Bildbefunde béten ebenfalls keinen Anhalt fir eine die
Beschwerden hinreichend erklarende Auffélligkeit. Eine kurzlich unternommene
Fernreise sei ebenfalls nicht mit dem Ausmass der reklamierten Einschrankungen in
Einklang zu bringen. Aufgrund des erhobenen Befundes und des postoperativen
spinalen Zustands sei somit lediglich eine qualitative Minderung der Arbeitsfahigkeit
mit einem Ausschluss von kérperlich schweren Arbeiten und von Tatigkeiten mit einer
haufigen Zwangshaltung der Lendenwirbelsdule attestierbar. Fir die zuletzt ausgelbte
sowie flr vergleichbare Tatigkeiten sei von einer uneingeschrankten Arbeitsfahigkeit
auszugehen. Bezlglich der Halswirbelsdule liege ein unauffélliger klinischer
Untersuchungsbefund mit einer freien Funktionalitat vor. Im Bereich der Unterarme und
der Hande bestehe bei einem Status nach Karpaltunneloperation und
Ringbandspaltung kein namhafter pathologischer Befund. Eine Inaktivitdtshypotrophie

oder eine seitendifferente Umfangsmasse der Muskulatur/Weichteile liege nicht vor. In
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diesem Bereich kdénne somit keine eigenstandige Einschrankung resultieren.
Therapeutisch seien vor allem eine Gewichtsreduktion und regelméssiges Schwimmen
notwendig (IV-act. 82-28 f.). Der psychiatrische Gutachter hielt fest, dass sich ihm eine
freundliche, im Kontaktverhalten verbittert und resigniert imponierende Explorandin
prasentiert habe, welche ohne Zeichen mnestischer oder konzentrativer Defizite Uber
ihren Werdegang und Uber ihre Beschwerden berichtet habe. Die Auffassungsgabe und
die geistige Spannkraft seien ungestért und die Versicherte sei in der Lage gewesen,
der ausflhrlichen Exploration ohne Zeichen einer Ermidung aufmerksam zu folgen. Die
Achsenkriterien einer schwerergradigen Depressivitat seien nicht erflllt. Die Stimmung
sei zum depressiven Pol hin verschoben, jedoch nicht gravierend depressiv gewesen;
der Antrieb in der Untersuchungssituation sei nicht beeintrachtigt gewesen. Als
depressive Nebensymptome seien eine rasche Ermidbarkeit, ein Insuffizienzerleben
und ein sozialer Riickzug geschildert worden. Hierbei sei die Explorandin im Alltag
durchaus aktiv und selbsténdig; sie sei in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu fihren, sich
um ihre beiden Hunde zu kimmern und auch eine Fernreise mit dem eigenen Auto zu
unternehmen. Unter Anwendung der ICD-10 Kriterien sei bei der Versicherten also die
Diagnose einer leichtgradigen depressiven Episode zu stellen, wobei die Abgrenzung
zu einer Anpassungsstérung im Kontext des Schmerzerlebens und der offenbar
schwierigen beruflichen Situation fliessend sei. Aus fachpsychiatrischer Sicht sei die
Versicherte angesichts der nur leichtgradigen Stérung durchaus in der Lage, eine der
zuletzt ausgeubten Tatigkeit vergleichbare Arbeit zu 100% (Pensum und Rendement
100%) auszuliben. Aus therapeutischer Sicht sei die Wiederaufnahme einer beruflichen
Tétigkeit sinnvoll und zu empfehlen (IV-act. 82-35). Der neuropsychologische Gutachter
fUhrte aus, dass der erhobene klinische Befund ohne Anhaltspunkte flir eine kognitive
Beeintrachtigung gewesen sei. Die Versicherte sei wach, orientiert, attent, eloquent,
mnestisch und in der Auffassung sicher gewesen und sie sei im Verlauf nicht ermidet.
Die testpsychologische Untersuchung habe eine unterdurchschnittliche
Reaktionsbereitschaft erbracht. Alle weiteren getesteten kognitiven Bereiche hatten
sich durchschnittlich gezeigt. Der Selbstbeurteilungsfragebogen bezlglich einer
affektiven Stérung habe eine depressive Episode mit einem erheblichen Schweregrad
ergeben, die nicht im Einklang mit dem diesbeziglich nicht gravierend gestorten
klinischen Befund stehe. Die Ergebnisse bei der Reaktionsbereitschaft hatten eine

unublich hohe Antwortlatenz gezeigt. Die Werte der Versicherten lagen tber dem Cut
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Off Wert und seien in Anbetracht der Fahigkeit, im Alltag sicher ein Fahrzeug flhren zu
kénnen, nicht plausibel. Die verlangsamte Reaktionszeit sei somit eher im Rahmen
eines Testartefakts zu sehen und nicht im Sinne einer kognitiven Stérung zu
interpretieren. Zusammenfassend seien anamnestisch und aktenkundig keine
kognitiven Stérungen zu erheben. Die Untersuchungen seien klinisch und
testpsychologisch unaufféllig gewesen. Damit lasse sich von neuropsychologischer
Seite keine kognitive Stdrung mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit attestieren (IV-
act. 82-43 f.). Die Sachversténdigen kamen in der Konsensbeurteilung zum Schluss,
dass sich flr die von der Versicherten reklamierte Schmerzintensitat und die Limitation
in den Befunden zumindest im geklagten Ausmass kein hinreichendes Korrelat
gefunden habe. Die Kriterien einer Personlichkeitsstérung seien nicht erflillt.
Anamnestisch seien die ausreichende Selbstandigkeit, die Selbstversorgung und die
soziale Aktivitat aufgefallen; die Ressourcen fir eine Arbeitstédtigkeit seien deshalb als
gegeben anzusehen. Die objektiven Befunde seien mit einer Arbeitsaufnahme
vereinbar. In Zusammenfassung aller Teilgutachten, der dabei erhobenen Anamnesen
und der Befunde sowie der Aktendaten sei die Versicherte seit jeher (ex tunc) in der
zuletzt ausgelbten sowie jeder vergleichbaren, kérperlich leichten, wechselbelastend
oder Uberwiegend sitzend ausgeubten Tatigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes zu
100% (Pensum und Rendement) arbeitsfahig. Die Versicherte sei denn auch trotz der
ersten spinalen Operation im Jahr 2001 vollschichtig arbeitstatig gewesen, was ihre
Arbeitsfahigkeit praktisch belege (IV-act. 82-53).

B.c. Der RAD notierte am 10. Januar 2017, dass das Gutachten den
versicherungsmedizinischen Anforderungen entspreche und dass dem
Rechtsanwender empfohlen werde, den Leistungsentscheid auf das Ergebnis des
Gutachtens abzustellen. Es bestehe eine nicht nachvollziehbare Selbstlimitierung mit

einer Arbeitsfahigkeit von 0%, die nicht medizinisch belegt werden kénne (IV-act. 83).

B.d. Mit einem Vorbescheid vom 11. Januar 2017 kiindigte die IV-Stelle die Abweisung
des Begehrens um eine Invalidenrente an, da die Versicherte geméass dem
polydisziplindren Gutachten in der angestammten Tatigkeit als Abteilungsleiterin im
Labor sowie in jeder anderen, geeigneten Erwerbsmaoglichkeit weiterhin zu 100%
arbeitsféhig sei (IV-act. 87).
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B.e. Am 16. Februar 2017 liess die Versicherte gegen den Vorbescheid im
Wesentlichen einwenden, dass ihr bislang keine beruflichen Massnahmen gewéhrt
worden seien. Das diesbezlgliche Assessment sei im Februar 2015 und damit vor dem
Eintritt ins USZ abgebrochen worden. Die Beschwerdeflhrerin ersuchte die I1V-Stelle
darum, gemass dem Grundsatz der Eingliederung vor Rente weitere Abklarungen
vorzunehmen und ihr die entsprechenden Leistungen zu gewéhren, damit ein
abgestufter langsamer Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt stattfinden kénne.
Das Potential hierzu sei medizinisch ausgewiesen. Ein Therapieabbruch habe nicht
stattgefunden, sondern sie flihre lediglich eine 6rtlich ndhergelegene Schmerztherapie
durch (IV-act. 89). Im Weiteren verwies sie auf eine von Dr. C.___ verfasste
Stellungnahme vom 30. Januar 2017. Darin hatte dieser festgehalten, dass er nach
einer Prufung des Gutachtens fachliche Mangel nicht mit Sicherheit ausschliessen
koénne. Seines Erachtens héatten die Gutachter relevante Befunde nicht erhoben bzw.
nicht richtig berticksichtigt. Insbesondere sei der psychiatrische Gutachter nicht auf die
vom USZ gestellte Diagnose einer chronischen somatoformen Schmerzstérung bzw.
auf die Méglichkeit, dass bei der Versicherten eine chronische Schmerzstérung mit

psychischen und somatischen Faktoren vorliegen kdnnte, eingegangen (IV-act. 89-4 f).

B.f. Mit Verfligung vom 15. Méarz 2017 lehnte die IV-Stelle einen Anspruch der
Versicherten auf eine Invalidenrente sowie auf berufliche Massnahmen ab. Bezuglich
des Einwandes flhrte sie aus, die Versicherte beanspruche konkret berufliche
Massnahmen, was klar darauf hindeute, dass sie sich selbst zumindest in einer
leidensangepassten Tatigkeit als arbeitsfahig erachte. Aufgrund der gutachterlich
attestierten vollen Arbeits- und Leistungsféhigkeit auch in der angestammten
Beschéftigung sei die Versicherte in der Stellensuche nicht eingeschrénkt. Deshalb sei
hinsichtlich der Unterstitzung bei der Arbeitssuche das RAV zustandig. Berufliche
Massnhahmen seien in der Mitteilung vom 2. Dezember 2015 abgewiesen worden. Die
Aussage von Dr. C.___, dass er fachliche Mangel nicht mit Sicherheit ausschliessen
kénne, bedeute gleichzeitig, dass er fachliche Mangel am Gutachten nicht mit
Sicherheit belegen kénne. Irgendwelche Inkonsistenzen habe der RAD in seiner
Stellungnahme vom 10. Januar 2017 nicht festgestellt. Deshalb werde weiterhin auf
das Gutachten abgestellt; es bestehe weder ein Anspruch auf eine Rente noch auf
berufliche Massnahmen (IV-act. 90).
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C.

C.a. Dagegen erhob die Versicherte am 1. Mai 2017 Beschwerde. Sie beantragte, die
Verfigung vom 15. Mérz 2017 sei aufzuheben und ihr seien die gesetzlichen
Leistungen zu gewahren, insbesondere sei ihr rickwirkend ab November 2014
mindestens eine halbe Invalidenrente auszurichten; unter Kosten- und
Entschadigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. In prozessualer Hinsicht
rligte sie die Verletzung des rechtlichen Gehoérs, da sich die IV-Stelle mit keinem Wort
mit den Einwénden von Dr. C.___ auseinandergesetzt und keine objektivierbare
Untersuchung eingeholt habe. Zur Begriindung flhrte sie im Wesentlichen an, dass die
Beschwerdegegnerin nach dem Vorliegen des Einwandes weitere Untersuchungen und
insbesondere eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit in den Handen und Beinen
hatte einleiten missen. Das PMEDA-Gutachten enthalte diverse gravierende Méangel.
Insbesondere sei der Bericht des psychiatrischen Konsiliums am USZ vom 22. Februar
2015 nicht bertcksichtigt worden und es sei nicht einleuchtend, dass die
Beschwerdeflhrerin in der zuletzt ausgelibten Tatigkeit zu 100% arbeitsfahig sei. In
Anlehnung an die Ausfihrungen des RAD, des USZ und von Dr. C.___ sei gegenwaértig
von einer 100%igen Arbeitsunféhigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt auszugehen. Dies
ergebe einen Anspruch auf eine ganze Rente. Eventualiter misste nach der
Durchfuhrung der noch erforderlichen Untersuchungen (Nervenleitgeschwindigkeit
Hande und Beine, Bildgebung LWS Ubergang Steissbein) nochmals ein neurologisches
und psychiatrisches Gutachten eingeholt werden und sodann die Arbeitsfahigkeit
aufgrund der erforderlichen Untersuchungen nochmals rheumatologisch/orthopé&disch
abgeklart werden (act. G 1). Die Beschwerdeflihrerin reichte zudem einen weiteren
Bericht von Dr. C.___ vom 2. April 2017 ein. Darin hatte dieser festgehalten, dass die
kérperliche Belastbarkeit aufgrund multipler krankheitsbedingter
Funktionseinschrédnkungen im muskulo-skelettdren System, hierunter chronisch
neurogene Veranderungen und ein chronisches Schmerzsyndrom, als erheblich
beeintrachtigt erscheine. Hinzu komme die deutlich eingeschrankte Gebrauchsfahigkeit
beider Hande nach der Operation eines schweren Karpaltunnelsyndroms beidseits mit
fortbestehenden Funktionsdefiziten. Das Leistungsvermogen fur Tatigkeiten mit
mittelschweren Anforderungen, wie beispielsweise Laborarbeiten, mit handwerklichen,

komplexen und planerischen Anforderungen, Arbeiten mit Verantwortung sowie

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 9/15



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Fuhrungs- und Uberwachungsarbeiten erscheine krankheitsbedingt nicht mehr

gegeben (act. G 1.1.3).

C.b. Die Beschwerdegegnerin beantragte am 31. August 2017 die Abweisung der
Beschwerde. Sie fiihrte im Wesentlichen an, dass sie auf die von Dr. C.___ gedusserte
Kritik am Gutachten eingegangen sei. Auch habe sich die Beschwerdefiihrerin dezidiert
mit dem Gutachten auseinandergesetzt. Da dieses die massgebliche
Entscheidungsgrundlage fur die Ablehnung des Rentenanspruchs dargestellt habe, sei
die Behauptung, die Beschwerdeflhrerin habe nicht beurteilen kénnen, ob sie ein
Rechtsmittel ergreifen solle, unglaubwurdig. In somatischer Hinsicht sei das Gutachten
zu Recht nicht beanstandet worden. Weiter seien entgegen der Argumentation der
Beschwerdeflhrerin auch keine Griinde ersichtlich, dass der psychiatrische Experte
nicht nach den Regeln der Kunst vorgegangen wére. Aus der Stellungnahme von Dr.
C.___ ergében sich keine Aspekte, die im Rahmen der PMEDA-Begutachtung
unerkannt oder ungewurdigt geblieben waren. Zwar enthalte der Bericht des USZ vom
12. Januar 2016 hinsichtlich der Diagnose einer chronischen Schmerzstérung mit
organischen und somatischen Faktoren einen Hinweis auf ein psychiatrisches Konsil
vom 22. Februar 2015. Im Austrittsbericht vom 2. Mérz 2016 sei mit Bezug darauf aber
ein psychiatrischer Befund wiedergegeben worden, welcher sich ausschliesslich auf
die bekannte depressive Symptomatik bezogen habe. Eine Schmerzstérung sei nicht
thematisiert worden. Damit sei keine begrindete Diagnose einer chronischen
Schmerzstérung ausgewiesen, mit welcher sich der psychiatrische Gutachter zwingend

hatte auseinandersetzen missen (act. G 6).

C.c. In ihrer Replik vom 18. Januar 2018 hielt die Beschwerdefiihrerin an ihren
Antragen fest. Zur Begriindung brachte sie im Wesentlichen das in der Beschwerde
Dargelegte vor. Sie verwies auf die von Dr. C.___ in der Stellungnahme vom 3. Januar
2017 aufgeflihrten Inkonsistenzen. Sie hielt weiter fest, es sei nicht nachvollziehbar,
dass die Einwendungen von Dr. C.___ dem RAD nicht zur Beurteilung vorgelegt
worden seien. Ausserdem reichte die Beschwerdefihrerin Berichte Uber bildgebende
Untersuchungen vom August, November und Dezember 2017, einen Bericht des
Wirbelsdulenzentrums D.__ vom 4. Oktober 2017, eine konsiliarische Beurteilung von
Dr. med. E.___ vom 25. August 2017 sowie einen Bericht des Paraplegikerzentrums
Nottwil vom 11. Januar 2018 zu den Akten (act. G 14).
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C.d. Die Beschwerdegegnerin verzichtete am 23. Januar 2018 auf die Einreichung einer
Duplik (act. G 16).

C.e. Am 3. Juli 2018 reichte die Beschwerdefiihrerin den Bericht der Klinik fiir
Unfallchirurgie des USZ vom 24. Juni 2015 sowie vier weitere Berichte des
Paraplegikerzentrums Nottwil vom Februar und April 2018 zu den Akten. Sie machte
geltend, dass der relevante Bericht des USZ vom 24. Juni 2015 den Gutachtern nicht
vorgelegen habe, weshalb das Gutachten auf unvollstédndigen Akten beruhe und in
mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar sei. Die Einschatzung der Arbeitsfahigkeit sei
im Ergebnis zweifellos falsch, da keine Rede davon sein kénne, dass ein

objektivierbares Korrelat fehle (act. G 18).

Erwdgungen

1.

1.1. Die Beschwerdegegnerin hat mit der angefochtenen Verfiigung vom 15. Méarz 2017
das Begehren der Beschwerdefihrerin um eine Invalidenrente sowie um berufliche
Massnhahmen abgewiesen (IV-act. 90).

1.2. Zu prufen ist zunachst, ob sie das Rentenbegehren der Beschwerdefuhrerin zu
Recht verneint hat. Einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben
Versicherte, die ihre Erwerbsfahigkeit oder die Fahigkeit, sich im Aufgabenbereich zu
betétigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen,
erhalten oder verbessern konnen, wahrend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch
durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfahig gewesen sind und nach Ablauf dieses
Jahres zu mindestens 40% invalid sind (Art. 28 Abs. 1 IVG). Invaliditat ist gemass Art. 8
Abs. 1 ATSG die voraussichtlich bleibende oder langere Zeit dauernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfahigkeit. Erwerbsunféhigkeit ist der durch eine Beeintrédchtigung
der kérperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach
zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust
der Erwerbsmdglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichen Arbeitsmarkt
(Art. 7 Abs. 1 ATSG). Gemass Art. 28a Abs. 1 des IVG i.V.m. Art. 16 ATSG ist die
Invaliditat grundséatzlich durch einen Einkommensvergleich zu ermitteln. Dabei wird das
Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invaliditdt und nach
Durchfiihrung der medizinischen Behandlung und allfalliger
Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Téatigkeit bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage erzielen kénnte (zumutbares Invalideneinkommen), in Beziehung
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gesetzt zum Einkommen, das sie erzielen kdnnte, wenn sie nicht invalid geworden ware
(Valideneinkommen).

2.

2.1. Um das Invalideneinkommen zu bestimmen und damit den Invaliditatsgrad
bemessen zu kénnen, muss die Arbeitsfahigkeit der versicherten Person mit dem
Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit feststehen. In medizinischer
Hinsicht liegt insbesondere das PMEDA-Gutachten vom 3. Januar 2017 im Recht.

2.2. Die Sachverstandigen der PMEDA AG haben in ihrer Konsensbeurteilung
festgehalten, dass die Beschwerdefihrerin in der bisherigen und jeder vergleichbaren,
korperlich leichten, wechselbelastend oder Uberwiegend sitzend ausgeubten Tatigkeit
seit jeher zu 100% arbeitsféhig gewesen sei (IV-act. 82-53). Die Gutachter haben
angefuhrt, dass bei der Beschwerdefiihrerin ein lumbovertebrales Defektsyndrom
bestehe, das sich aber lediglich im Sinne einer qualitativen Minderung der
Arbeitsfahigkeit auswirke; der Beschwerdefilhrerin seien korperlich schwere Arbeiten
und Tatigkeiten mit haufiger Zwangshaltung der Lendenwirbelsaule unzumutbar (IV-act.
82-28). Der psychiatrischen Diagnose einer leichtgradig depressiven Stérung haben die
Gutachter keinen Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit beigemessen. Der psychiatrische
Gutachter hat diesbezlglich festgehalten, dass die Beschwerdeflhrerin angesichts der
nur leichtgradigen Stérung durchaus in der Lage sei, "eine der zuletzt ausgetibten
Tatigkeit vergleichbare Arbeit" zu 100% auszuiben (IV-act. 82-35). Dabei hat es der
psychiatrische Gutachter offensichtlich unterlassen, sich damit zu befassen, was die
angestammte Téatigkeit der Beschwerdeflhrerin als leitende Laborantin und Leiterin des
B.___ konkret beinhaltet hat und welche tatsachlichen, insb. psychischen Belastungen
mit diesem Beruf verbunden sind. Mit anderen Worten fehlt es vorliegend an einem
ausfuhrlichen Belastungsprofil bzw. der Auseinandersetzung mit ebendiesem. Ohne ein
solches Jobprofil kann sich ein medizinischer Sachversténdiger jedoch nicht
Uberzeugend dazu dussern, welche Belastungen einer versicherten Person in welchem
Umfang trotz einer Gesundheitsbeeintrachtigung noch zumutbar sind respektive
welche Belastungen der versicherten Person gerade wegen der Beeintrachtigungen
nicht mehr zugemutet werden kénnen. Gerade im Falle der Beschwerdefuhrerin,
welche 28 Jahre eine hochspezialisierte Tatigkeit ausgeubt hat, wére ein
Belastungsprofil somit geradezu unabdingbar gewesen. Die Téatigkeit als Leiterin des
B.___ hat gemass dem bei den Akten liegenden Arbeitszeugnis unter anderem
folgende Aufgaben beinhaltet: Die Beherrschung der serologischen Arbeitstechniken im
Bereich der B.___-Medizin, die Uberwachung der Herstellung, der Lagerung und der
Freigabe labiler Blutprodukte, die Uberwachung der internen und externen

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 12/15



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Qualitatskontrolle und deren Auswertung sowie die Einstellung, die Einarbeitung, das
Flahren und die Fortbildung von Mitarbeitern. Die Beschwerdefihrerin ist nicht nur als
eigenverantwortliche Tageslaboratorin eingesetzt worden, sondern hat auch im
Nachtdienst gearbeitet. Im Weiteren hat sie Bereitschaftsdienst fur die
Nierentransplantation am Kantonsspital St. Gallen geleistet. Diese Tatigkeiten haben
von der Beschwerdeflihrerin nicht nur eine ausserordentliche Fachkompetenz sowie
ein vernetztes Denken, sondern auch die Fahigkeit, ihre Kenntnisse
bereichsUbergreifend einzuordnen, erfordert (vgl. das Zwischenzeugnis vom 31.
Dezember 2007, IV-act. 5-6 ff.). Bereits mit Blick auf dieses, dem Zeugnis zu
entnehmende Job-Profil bestehen aus Sicht des Versicherungsgerichts erhebliche
Zweifel daran, dass der Beschwerdefuhrerin solche Belastungen trotz der — wenn auch
allenfalls nur leichtgradig — depressiven Symptomatik noch zumutbar waren. Vielmehr
kénnte es durchaus sein, dass es der Beschwerdeflhrerin durch ihre gesundheitliche
Beeintrachtigung an der in einer solchen Tatigkeit zwingend notwendigen
Konzentrations-, Merk-, Durchhalte- und Kommunikationsféahigkeit fehlt. Vor diesem
Hintergrund Uberzeugt die pauschale Arbeitsfahigkeitsschatzung (100%ige
Arbeitsfahigkeit im Pensum und Rendement) des psychiatrischen Gutachters nicht.

2.3. Moglicherweise héatte der psychiatrische Gutachter eine Uberzeugende
Arbeitsfahigkeitsschatzung flr die angestammte Tatigkeit und darlber hinaus fur
konkrete, als ideal adaptiert zu qualifizierende Tatigkeiten abgeben kdnnen, wenn ein
Berufsberater ein spezifisches Belastungsprofil definiert hatte. Das hatte es dem
Gutachter erlaubt, die Auswirkungen der psychiatrischen Diagnose anhand der
konkreten Anforderungen der entsprechenden Tatigkeit zu beleuchten und es ihm
ermdglicht, das Ausmass der psychischen Beeintrachtigung konkret zu bestimmen
(vgl. auch Franz Schlauri, Erwerblich-praktische Vorgaben an eine medizinische
Arbeitsfahigkeitsschatzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri, Rechtsfragen der
Eingliederung Behinderter, 2000, S. 180). Da die Beschwerdegegnerin keine solche
berufsberaterische Abklarung durchgefihrt hat und da auch kein anderer Facharzt eine
zuverlassige Arbeitsfahigkeitsschatzung abgegeben hat, erweist sich die Frage nach
der Arbeitsfahigkeit der Beschwerdefiihrerin fir die angestammte und fur allféllig
besser leidensadaptierte Tatigkeiten als ungentigend abgeklart. Die
Beschwerdegegnerin hat folglich inre Untersuchungspflicht (Art. 43 Abs. 1 ATSG)
offensichtlich noch nicht erflllt. Die Verfigung vom 15. Marz 2017 ist deshalb als
rechtswidrig aufzuheben und die Sache ist zur weiteren Abklarung an die
Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen. Die Beschwerdegegnerin wird die
Arbeitsfahigkeit der Beschwerdefihrerin in ihrer letzten Tatigkeit als leitende
Laboratorin und Leiterin der Verarbeitung von Blut beim SRK sowie in einer allfallig
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besser adaptierten Tatigkeit abzukldren haben. Dabei wird sie insbesondere zu
beleuchten haben, in welchem Ausmass die Beschwerdefuhrerin aufgrund ihres
psychischen Gesundheitszustands in angestammten, hochspezialisierten Tatigkeit mit
hohen Anforderungen an die Konzentrations-, Kommunikations- und
Durchhalteféhigkeit eingeschrankt gewesen ist. Dabei wird sie nicht umhinkommen, die
Tatigkeit allenfalls unter Beizug eines Berufsberaters konkret zu umschreiben und
dieses Job-Profil den gutachterlichen Sachverstandigen flr eine erganzende
Arbeitsfahigkeitsschatzung nochmals vorzulegen.

2.4. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin hat um die Gewahrung der
"gesetzlichen Leistungen" ersucht (act. G 1, Ziff. 2 der Antrage). Die gesetzlichen
Leistungen umfassen neben der Invalidenrente auch die berufliche Eingliederung. Im
Falle der Beschwerdefihrerin wéren insbesondere ein Anspruch auf eine
Arbeitsvermittlung sowie auf eine Umschulung zu prifen. Beide Anspriche lassen sich
noch nicht beurteilen, da weder geklart ist, fir welche Tatigkeit die Beschwerdefiihrerin
vermittelt werden kdnnte, noch wie eine geeignete, gleichwertige Umschulung
auszusehen héatte. Auch dartber wird die Beschwerdegegnerin nach der Durchfiihrung
der weiteren Abklarungen zu befinden haben.

2.5. Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhangig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr.
1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 IVG). Eine Gerichtsgebiihr von Fr. 600.-- erscheint
in der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Die Riickweisung
der Sache zur ergdnzenden Abklédrung und neuen Beurteilung an die Verwaltung ist als
volles Obsiegen der Beschwerdefiuhrerin zu werten (BGE 132 V 215 E. 6.2).
Dementsprechend ist die Gerichtsgebuhr von Fr. 600.-- vollumfénglich der
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- ist
der Beschwerdefiihrerin zurlckzuerstatten. Ausgangsgemass hat die
Beschwerdegegnerin der Beschwerdeflhrerin eine Parteientschadigung auszurichten.
Diese ist angesichts des durchschnittlichen erforderlichen Vertretungsaufwandes
praxisgemass auf Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer)
festzusetzen.

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die Verfligung vom 15. Marz 2017
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aufgehoben und die Sache wird zu weiteren Abklarungen und zu anschliessender
neuer Verfligung im Sinne der Erwadgungen an die Beschwerdegegnerin
zurlckgewiesen.

2.
Die Beschwerdegegnerin bezahlt eine Gerichtsgebuhr von Fr. 600.--; der geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 600.-- wird der Beschwerdefiihrerin zurlickerstattet.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeflhrerin mit Fr. 3'500.-- (einschliesslich
Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/15



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 01.10.2019
	Art. 8 IVG. Art. 43 Abs. 1 ATSG. Würdigung eines medizinischen Gutachtens. Die Arbeitsfähigkeitsschätzung des psychiatrischen Gutachters ist ungenügend. Rückweisung zu weiteren Abklärungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St Gallen vom 1. Oktober 2019, IV 2017/154).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T23:58:46+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



